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► Nr.  VO/2019/08474
öffentlich

Lübeck, 10.12.2019
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Jahresabschluss 2013 der Stiftung Haus der Jugend
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.01.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
25.02.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
27.02.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Jahresabschluss 2013 der Stiftung Haus der Jugend mit einem Jahresüberschuss von 4.410,60 € 

(Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO S.H i.V.m. §17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H 
festgestellt.

2. Dieser Jahresüberschuss wird in 2014 der Ergebnisrücklage zugeführt.

3. Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im Rechnungsprü-
fungsaausschuss am 05.12.2019 abschließend beraten wurde (VO/2019/08326) wird
zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
4.513 – Jugendarbeit zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen X Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Mittelverwendung kommt Kindern und 
Jugendlichen zugute. 

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Die Ergebnis-Rücklage beträgt im Jahr 2013: 5.852,88 € und erhöht sich durch die o.a. zu
beschließende Zuführung dann in 2013 auf einen Wert von 10.263,48 €.
Anlagen:
+ JA 2013
+ Prüfbericht des RPA

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2019/08326
öffentlich

Lübeck, 11.11.2019

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Stiftung 
Haus der Jugend und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2013

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung Haus der Jugend (HdJ) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in der Hansestadt Lübeck (HL). 

Die Stiftung wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Mit den Mitteln der Stiftung sollen Ein-
richtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden. 

Zu dem Vermögen der Stiftung gehören zwei Flurstücke in der Straße Fegefeuer 16. Ur-
sprünglich war auf diesem Grundstück ein Waisenhaus vorhanden. Dieses wurde im Zwei-
ten Weltkrieg jedoch zerstört. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell ein Kindergarten. 
Die Stiftung erhält für die Nutzung des Grundstücks einen Erbbauzins. 

Des Weiteren gehört der Stiftung der Gebäudeteil des Burgtors, in dem das Jugendzentrum 
Burgtor untergebracht ist. Das hierzu gehörende Grundstück befindet sich im Eigentum der 
HL. Die Stiftung ist erbbauberechtigt. Die HL kommt für die laufenden Lasten des Grund-
stücks auf. Außerdem ist geregelt, dass die HL für die gesamte bauliche Instandhaltung des 
Gebäudes inkl. der Instandsetzung des Inventars sowie die Ausführung von Schönheitsre-
paraturen zuständig ist. Es besteht eine Verpflichtung der HL, das Gebäude in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

Die Stiftung verfügt außerdem über Geldvermögen. 

1.1 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung HdJ wird gemäß § 5 ihrer Satzung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
(GO) durch die HL verwaltet. Der Bereich Jugendarbeit ist mit diesen Aufgaben betraut. Un-
ter anderem wird dort über die Anträge auf Zuwendungen aus Stiftungsmitteln entschieden. 

Es handelt sich um Treuhandvermögen entsprechend § 98 GO, wonach die Jahresabschlüsse 
(JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) unterliegen. 

Prüfungsgegenstand war der JA der Stiftung des Jahres 2013. Der JA wurde am 13.09.2018 
vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA Ende September 2018 inklusive der prüffä-
higen Unterlagen elektronisch zur Prüfung vorgelegt. 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-
det und belegt worden sind, 
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3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Ein Teil des Anlagevermögens (bebaute Grundstücke) wurde nicht weitergehend betrachtet, 
da sich hier im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen ergeben haben. Ebenso wurden 
das Stiftungskapital und die Allgemeine Rücklage nicht explizit geprüft, da sich die Beträge 
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben. 

Es liegt eine Vollständigkeitserklärung vor, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen 
Vermögenswerte etc. richtig enthalten sind. 

1.2 Prüfungsunterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Prüfung herangezogen: 

• JA 2013, 

• Buchungsunterlagen des Bereichs 1.201 – Haushalt und Steuerung, 

• Unterlagen vom Bereich 4.513 – Jugendarbeit. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2013 wurde am 29.11.2012 von der Bürgerschaft beschlossen (§ 98 
Abs. 2 GO). 

2 Jahresabschluss 2012 

Im Folgenden werden die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung dargestellt. 
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2.1 Bilanz 

Die Bilanz entspricht nicht in allen Punkten den formalen Vorschriften des § 48 GemHVO-
Doppik. Die Werte der Passivseite wurden mit einem negativen Vorzeichen dargestellt. Laut 
Stellungnahme der Verwaltung zum Bericht über den JA 2012 habe es sich hierbei um 
systembedingte Gründe für die Darstellung der Vorzeichen gehandelt, die zum Zeitpunkt 
der Erstellung der JA 2012 und 2013 (die Abschlüsse wurden parallel erstellt) noch nicht 
hätten angepasst werden können. Bei der Erstellung zukünftiger JA werde die richtige Dar-
stellung berücksichtigt. 

Die Vorjahreswerte stimmten auf der Aktiv- und Passivseite zahlenmäßig mit dem JA 2012 
überein. Der Jahresüberschuss stimmte mit der Ergebnisrechnung und die liquiden Mittel 
stimmten mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den 
Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) sowie dem 
Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

2.1.1 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 
Kontengruppe 05 1.640.269 EUR

Die Stiftung verfügt unter anderem über Sachanlagen in Form von Bauten auf fremdem 
Grund und Boden (Gebäudeteil Jugendzentrum Burgtor). 

Der Wert des Gebäudeteils hat sich von 1.692.330 EUR im Vorjahr aufgrund der vorge-
nommenen Abschreibung (siehe Punkt 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen) auf den oben ge-
nannten Wert verringert. 

Der Gebäudeteil wurde im Zeitraum 2010 bis 2014 unter anderem energetisch saniert (Er-
neuerung der Elektroinstallation, Einbau von Behindertentoiletten und –aufzug, Erneuerung 
der Fenster, Innendämmung der Hoffassaden und obersten Decken). Die Sanierung wurde 
von der HL durchgeführt, die auch die Kosten getragen hat. Die Stiftung hat 2012 aufgrund 
der Sanierung in Höhe von 1.685.882 EUR einen Investitionszuschuss von der HL erhalten. 
In 2013 ist ein Zuschuss in Höhe von gesamt 16.143 EUR hinzugekommen. 

2.1.2 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 

 
Kontenart 179 27.134 EUR 

Im Jahr 2013 verfügte die Stiftung über ein eigenes Geschäftskonto. Bis zur endgültigen 
Umstellung auf das stiftungseigene Konto wurde aber weiterhin ein Teil des Geldes durch 
die HL verwaltet und über sonstige Forderungen abgebildet. Die oben genannte Summe 
setzt sich aus zwei Beträgen zusammen: 
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Termingeldanlage bei der HL 13.000 EUR 

lfd. Forderung ggü HL (analog Kontokorrentkonto) 14.134 EUR. 

2.1.3 Liquide Mittel 

 
Kontengruppe 18 155.290 EUR 

Seit 2012 hat die Stiftung eine Summe in Höhe von 144.300 EUR zu einem Festzins bei 
einem Lübecker Wohnungsbauunternehmen angelegt. 

Es wurde von Seiten des RPA Ende 2017 eine Anfrage an das zuständige Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein gestellt hinsicht-
lich der Klärung, ob es Bedenken gegen eine derartige Geldanlage für eine Stiftung gebe. 
Gemäß der nunmehr vorliegenden Antwort hätte keine Kapitalanlage bei einem Unterneh-
men getätigt werden dürfen. Das Ministerium verweist hierzu auf seinen Erlass vom 
14.09.2017 (Runderlass zu § 89 Absatz 2 Satz 2, § 95j i. V. m § 89 Absatz 2 Satz 2 der GO – 
Anlage von Rücklagemitteln bzw. von liquiden Mitteln). Es besteht der Grundsatz, dass die 
Sicherheit der Geldanlage Vorrang vor der Rentabilität haben muss. 

Bei der gewählten Geldanlage handelte es sich um ein Festzins-Sparen mit einer Laufzeit 
von sechs Jahren, eine Kündigung des Guthabens war frühestens drei Monate vor Ablauf 
der Festzinsvereinbarung möglich, eine nachträgliche Korrektur der Anlageform somit nicht 
machbar. Der Bereich Jugendarbeit wird darauf hingewiesen, den o. g. Grundsatz gemäß der 
Vorgabe des Ministeriums künftig zu beachten. Es wird eine Stellungnahme hinsichtlich der 
gewählten Form der Geldanlage erbeten. 

Die Stiftung hat 2013 für die o. g. Geldanlage Zinsen in Höhe von 5.930 EUR erhalten. 

2.1.4 Stiftungskapital 

 
Kontenart 200 167.029 EUR

Das Stiftungskapital ist in der Höhe unverändert zum Vorjahr. In diesem Bericht ist nicht 
explizit auf das Stiftungsvermögen sowie die Allgemeine Rücklage eingegangen worden, die 
Summen sind unverändert zum Vorjahr. 

2.1.5 Ergebnisrücklage 

 
Kontenart 203 5.853 EUR 

Die Ergebnisrücklage wurde um den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2012 in Höhe von 
3.928 EUR auf die o. g. Summe erhöht. Der Beschluss der Bürgerschaft gemäß § 95n Abs. 3 
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GO lag zum Zeitpunkt der Erstellung des JA 2013 noch nicht vor, sodass dieser Schritt ver-
früht vorgenommen wurde. 

2.1.6 Jahresüberschuss 

 
Kontenart 205 4.411 EUR 

Die Stiftung hat einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. Durch die Veränderung bei der 
Vermögensanlage im Jahr 2012 konnten ab diesem Zeitpunkt höhere Erträge erwirtschaftet 
werden. Die Aufwendungen sind zudem niedriger ausgefallen, der Stiftung wurde von der 
HL 2013 mit 900 EUR für ILA-Kosten (Interne Leistungsabrechnung) ein geringerer Betrag 
in Rechnung gestellt (im Vergleich zu 2011 und 2012). 

Dieser Betrag stimmt mit dem Ergebnis der Ergebnisrechnung überein. Dieser soll ebenfalls 
gemäß § 26 GemHVO-Doppik nach Herbeiführung der Beschlussfassung durch die Bürger-
schaft der Ergebnisrücklage zugeführt werden. 

2.1.7 Sonderposten 

 
Kontengruppe 23 1.623.294 EUR 

Bei Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen von Dritten, deren Verwendung festge-
legt ist. Gemäß § 40 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die 
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivie-
ren, wenn sie aufgelöst werden sollen. 

Der Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 51.349 EUR verringert. Die Summe ent-
spricht der Höhe der Abschreibung unter Berücksichtigung der in 2013 erfolgten Zuwen-
dung in Höhe von 16.143 EUR (siehe Punkt 2.1.1 Bauten auf fremden Grund und Boden). 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung erfüllt die Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Mus-
ter wurde eingehalten. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen 
Planansätze sind richtig dargestellt. 
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2.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 
Kontenart 41 67.492 EUR 

Der Gebäudeteil des Jugendzentrums Burgtor wurde ab dem Jahr 2012 einer energetischen 
Sanierung unterzogen. Die Arbeiten haben sich bis ins Frühjahr 2014 erstreckt. Die Kosten 
für die Sanierung wurden von der HL getragen (siehe Pkt. 2.1.7 Sonderposten). Sonderpos-
ten sind i. d. R. analog der Nutzungsdauer des dagegenstehenden Vermögensgegenstandes 
aufzulösen, sodass die ordentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens dem Auf-
wand aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegenwirken. Die Höhe der Er-
träge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen entspricht der Höhe der Ab-
schreibung 2013 für den Posten Bauten auf fremden Grund und Boden zzgl. der Höhe der 
Abschreibung auf den Restwert des Gebäudes bis zur Sanierung. 

2.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge) 

 
Kontenart 441 506 EUR 

Die Höhe der Erträge entspricht der Summe des Vorjahres. Die Stiftung erhält jährlich eine 
Miete in Höhe von 463 EUR sowie Erbbauzinsen in Höhe von 43 EUR jeweils für das Flur-
stück pro Jahr (Erbbauvertrag vom 14.12.1961). Weitere Einnahmen aus privatrechtlichen 
Entgelten sind nicht vorhanden. Der Haushaltsansatz belief sich auf 600 EUR. 

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 

 
Kontengruppe 57 2013 -68.204 EUR 

Geplant wurde unverändert ein Haushaltsansatz von 3.600 EUR. Der erhebliche Anstieg der 
Abschreibungen ergab sich aus einer energetischen Sanierung des Gebäudeteils Jugend-
zentrum Burgtor und der damit verbundenen Erhöhung des Buchwerts des Gebäudes. Die 
Sanierung des Jugendzentrums wurde von der HL finanziert. Die große Steigerung der Ab-
schreibungssumme von 2012 (-11.952 EUR) auf 2013 ergibt sich aus der Tatsache, dass in 
2013 für das gesamte Jahr auf den durch die Gebäudesanierung erhöhten Wert abgeschrie-
ben werden konnte, in 2012 nur für zwei Monate. Die Restnutzungszeit des Gebäudes 
wurde analog der Auflösung des Sonderpostens ab 2012 (siehe Pkt. 2.1.7) auf 25 Jahre ver-
längert - nunmehr läuft der Abschreibungszeitraum bis 2037. Ein Zuwendungsbescheid 
über den erhaltenen Investitionszuschuss lag nicht vor und konnte auch aufgrund einer 
Nachfrage bei den Bereichen Jugendarbeit und Haushalt und Steuerung nicht vorgelegt 
werden. Es wird gebeten, den Nachweis vorzulegen bzw. kurz zu erläutern, ob bzw. warum 
es ggf. keinen Bescheid hierüber gab. Aufgrund der Gebäudesanierung hat sich die Höhe 
der Abschreibungen vorerst dauerhaft verändert, eine Anpassung des Haushaltsansatzes 
wäre empfehlenswert gewesen. 
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2.2.4 Transferaufwendungen 

 
Kontengruppe 53 360 EUR 

Die Stiftung hat aus ihren Mitteln die oben genannte Summe im Jahr 2013 ausgeschüttet. 
Die Auszahlung erfolgte in zwei Beträgen à 180 EUR. 

Eine Zahlung ist an die Jugendfeuerwehr der HL gegangen. Es wurde ein Zuschuss für Ver-
pflegung für die Jugendwartefortbildung geleistet. 

Eine weitere Zahlung ist an eine Privatperson gegangen. Es wurde ein Zuschuss für Nach-
hilfe für ein Schulkind gewährt. 

Stiftungszweck ist die Förderung, Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Ju-
gendhilfe. Eine näher bestimmte Definition, welche Einrichtungen damit gemeint sein sol-
len, ist in der Satzung der Stiftung nicht enthalten. Hilfsweise erfolgt eine Beurteilung an-
hand der naheliegenden gesetzlichen Vorschriften. Gemäß § 2 Sozialgesetzbuch Achtes 
Buch Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) umfasst die Jugendhilfe Leistungen und andere 
Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Leistungen der Jugendhilfe sind u. a. 
Angebote der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Unter Jugendarbeit i. S. des SGB VIII 
ist zu verstehen, dass jungen Menschen Angebote zur Förderung ihrer Entwicklung zur 
Verfügung gestellt werden. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen an-
knüpfen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen 
und hinführen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören u. a. außerschulische Ju-
gendbildung mit sozialen und technischen Aspekten. Die Aufgaben werden von öffentlichen 
und freien Trägern geleistet. 

Eine individuelle Förderung eines einzelnen Schulkindes entspricht aus Sicht des RPA nicht 
dem o. g. Stiftungszweck. Die Ausschüttung in Höhe von 180 EUR hätte in diesem Fall nicht 
erfolgen dürfen. Der Bereich Jugendarbeit wird um eine Stellungnahme zur Auswahl der 
ZuwendungsempfängerInnen gebeten. 

Die weitere Ausschüttung an die Jugendfeuerwehr der HL kann inhaltlich mit den o. g. Vor-
gaben des SGB VIII in Verbindung gebracht werden. Grundsätzlich kann unterstellt werden, 
dass eine Jugendfeuerwehr dem Zweck der Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie 
der Teamförderung und gemeinschaftlichem Lernen dient. Es werden z. B. technische 
Kenntnisse vermittelt. Die Aufgaben einer Feuerwehr haben im Weiteren einen sozialen 
Charakter, da die Feuerwehren im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aufgaben der Rettung von Per-
sonen und der Brandbekämpfung wahrnehmen und somit das Eigentum der Öffentlichkeit 
oder einzelner Personen schützen. Die Förderung der Jugendwartefortbildung kam der All-
gemeinheit und nicht nur einer Einzelperson zugute. Diese Förderung konnte aus Sicht des 
RPA in Einklang mit dem Stiftungszweck gebracht werden. 

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, bei der Ausschüttung von Stiftungsgeldern im 
Sinne des Stiftungszwecks zu agieren. 
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2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 
Kontenart 540 1.046 EUR 

Der Haushaltsansatz belief sich auf 2.400 EUR. Die Stiftung zahlte 100 EUR für die Umlage 
für den Beitrag zum Kommunalen Schadenausgleich. Hinzu kamen 46 EUR Kontoführungs-
gebühr im Rahmen der Geldanlage beim Lübecker Wohnungsunternehmen. 

Für 2013 wurden der Stiftung ILA-Kosten in Höhe von 900 EUR in Rechnung gestellt. 

2.2.6 Finanzerträge 

 
Kontengruppe 46 6.023 EUR 

Das Geldvermögen der Stiftung wurde ab dem 24.04.2012 bei einer Lübecker Wohnungs-
baugesellschaft angelegt. Hieraus erzielte die Stiftung im Jahr 2013 die wesentlichen Er-
träge. Der Haushaltsansatz betrug 5.800 EUR.  

2.2.7 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Finanzrechnung erfüllt die Vor-
gaben des § 46 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Muster wurde eingehalten. Die fortge-
schriebenen Planansätze sind richtig dargestellt. Die für den JA wesentlichen Positionen 
wurden in Augenschein genommen. 

2.3 Anhang 

Der Anhang weicht nicht von dem übrigen JA ab. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen 
Mustern. 

2.4 Lagebericht 

Der dem JA beigefügte Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Stiftung über ihre Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage. 
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3 Zusammenfassung

Der lA vermittelt ein in wesentlichen Punkten den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der vermögens- und Ertragslage der Stiftung HdJ.

Die grundsätzliche Möglichkeit der Förderung von Iugendhilfeeinrichtungen hat sich auf-
grund der geänderten Ertragssituation etwas verbessert. Die tatsächlich geleistete Förde-
rung von lugendlichen in Höhe von 360 EUR fällt für 2013 weiterhin sehr gering aus und
entspricht nicht dem daftir erforderlichen Verwaltungsaufwand der HL ftir die Stiftung. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Hälfte der ausgeschütteten Summe nicht im Sinne des
Stiftungszwecks ausgegeben wurde.

Die wesentlichen Punkte dieses Berichtes sind am 18.07.2019 mit dem Bereich lugendarbeit
besprochen worden.

Eine Stellungnahme der Bereiche Iugendarbeit sowie Haushalt und Steuerung wird zu fol-
gender Textziffer bis nrm 30.08.2019 erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2 .1 .3

2.2 .3

2.2.4

Liquide Mittel

Bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen

4

6

7

Unabhängig davon wird frei gestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 19.07.2019
14.903.07.13-201 3
br/bt

Dr. Katja Schur

Anlage:

J42013 und Lagebericht der Stiftung HdI

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der
Stiftung Haus der lugend zum 91.12.2019
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